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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1985

Norm

ABGB §415

ABGB §1080

ABGB §1295 IIf7g

Rechtssatz

Ist das Verhalten eines Teiles dahin zu werten, daß dieser die von ihm hergestellten Gegenständen einem anderen

überlassen hat, um diese zu Musterstücken weiterzuverarbeiten, die dann einem Kunden probeweise überlassen

werden sollen, besteht für den Weiterverarbeiter die Nebenp icht, mit diesen Gegenständen so sorgsam zu verfahren,

daß diese für den Hersteller nicht endgültig verloren gehen.
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